
11. Rechtsprechung

Höchstes Gericht (Hoiesteret)

1) Handelsdepartementet (regjeringsadvokaten) gegen A/S
-

Tunoy
[selvl. 12. Sept. 1923&apos;(R. T. 1923, IL S. 23),)

Verfassungsverbot gegen Rückwirkung gesetzlicher Be-

stimmungen (§ 97 der norw. Verfassung).
Ein Gesetz, das eine vor seinem, Inkrafttreten bestehende Verpflich-

.tung mit Wirkung auch für einen vor dem Inkrafttretn liegenden
,Zeitraum erweitert, verstößt gegen_ den §, 97 der norw. Verfassung.

1) Vgl. für dies und die weiter unten angeführ Urteile: Harabro, Tidskrift för

1928, s. 88ff.
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Die beklagte Reederei.hatte am 7. April igi8,ihr.Schiff durch den

Krieg-in der Nordsee verloren. Sofort danach bezahlte sie an die Be7

satzung auf Grund des Gesetzes vom g. Juni igi6 eine Zusatzheuer 111

&apos;Höhe eines halben Monatsbetrages. Später verlangte die Besatzung
auf Grund des Gesetzes vorn- g. August igi8 die Heuer für weitere

2,/:z Monate. Die Reederei lehnte die weitere Zahlung ab, da sie die

Bestimmung des § 2 des Gesetzes vom g. August, igi8, nach der&apos;das

Gesetz auch auf Kriegsverluste in der Zeit vom i.&apos;januar igi8 und dem

Zeitpunkte des Inkrafttretens des&apos;Gesetzes Anwendung. finden sollte&quot; für

verfassungswidrig hielt. Sie wurde jedoch vom Höchsten Gericht zur

Zahlung der Heuer für weitere 2,/, Monate- verurteilt.

jetzt verlangt sie vom Staat Erstattung des auf Grund des Urteils

gezahlten Betrages nebst den Prozeßkosten des ersten Verfahrens mit

der Begründung, daß das Gesetz vom g. August igi8 gegen den §&apos; 97
der Verfassung, der das Verbot der Rückwirkung gesetzlicher Bestim-

mungen enthält, verstoße.

Ihrer Klage ist in erster Instanz stattgegeben, und die von dem

Handelsministerium dagegen eingelegte Berufung vom höchsten Gericht

zurückgewiesen worden. Aus folgenden Grunden:

Da das Gesetz vom g. August igi8 der Reederei die Verpflichtung
auferlegt hat, der Mannschaft die Heuer :2,/, Monate läng nach dem

Verlust zu bezahlen als es ihr nach dem Heuervertrag und den zur Zeit

des Verlustes geltenden Gesetzen oblag, hat es insoweit rück-

Kraft. Der Staat muß deshalb der Reederei,den Schaden
ersetzen, den sie dadurch erlitten hat, daß sie auf Grund des neuen

Gesetzes vom g. August. igi8 Heuer zahlen mußte.
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